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MehrGleichberechtigung –Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser fördern

Wir schlagen eine Reihe vonMaßnahmen vor, welche zukünftig ermöglichen sollen, dass beide Ehepartner*innen

oder Eltern die in einer eingetragenen

Lebenspartnerschaft leben auch nach der Geburt der Kinder Vollzeit arbeiten können:

• Zunächst muss das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Stattdessen soll aus den erhöhten Steuerein-

nahmen das Elterngeld erhöht werden, um die Familien unabhängig vom Verdienst der Ehepartner*innen

zu fördern. Nach dem Ende des Elterngeldes, werden Eltern über eine gleichberechtigte Steuerentlastung

gefördert, die unabhängig ist von der Art des Familienmodells.

• Es muss für eine vollumfängliche, ganztägige und kostenlose Kinderbetreuung gesorgt werden, die es bei-

den Eltern ermöglicht, mit dem Ende des Elterngeldes, wieder Vollzeit zu arbeiten. Die gesicherte Kinder-

betreuung sollte deshalb schon vor Vollendung des ersten Lebensjahres beginnen.  Kita- und Krippenplätze

müssen deswegen noch weit intensiver ausgebaut werden, als dies bisher in Planung ist.

• Damit sowohlMänner und Frauen zu gleichen Teilen Elternzeit nehmen, sollte dies über das Elterngeld sub-

ventioniert werden. Nur wenn beide Lebenspartner*innen gleichviel Elternzeit nehmen, soll dieses zur vol-

lenHöhe ausgezahltwerden. DieHöhe des Elterngeldes soll dabei nach demFamilieneinkommenbemessen

werden. Alleinerziehende bekommen das volle Elterngeld ausgezahlt und können den vollen Zeitraum El-

ternzeit nehmen.

• Um zu verhindern, dass der Mann, auch in vergleichbaren Berufen der Besserverdienende ist, und deswe-

gen es finanziell sinnvoller ist, wenn die Frau Elternzeit nimmt, muss endlich die Gehaltlücke zwischen den

Geschlechtern geschlossen werden („Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“).

• Unternehmen die ihreMitarbeiter*innen für das beantragen von Elternzeit benachteiligen, werden sanktio-

niert. Eine solche Benachteiligung kann bei einer Behörde durch Geschädigte angezeigt werden.
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